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1.1 Auftrag 

Im Folgenden soll der Lärmschutz bzgl. einer haustechnischen Anlage im Aussenbereich zu 
einem Gastronomiebetrieb nachgewiesen werden. 

Es handelt sich dabei um einen Restaurantbetrieb einer Pizzeria mit Fumoir. Als Grundlage 
für diesen Bericht dient das folgende Betriebskonzept: 

- Betriebskonzept «Restaurant DIEGO mit Raucherraum» 20.01.2026 

Die Öffnungszeiten sind wie folgt vorgesehen: 

Öffnungszeiten  

- Dienstag – Freitag: 11:30 – 14:00 / 17:00 – 22:00  

- Samstag – Sonntag: 11:30 – 14:00 / 17:00 – 22:00 

Der Schallschutz/Innenlärm wurde bereits mit der letzten Baueingabe abgehandelt und ist 
nicht Grundlage dieses Gutachtens. Der Ausbau des Restaurants ist wie folgt vorgesehen, 
siehe Grundriss unten (Stand 02.02.2026): 
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Im 2023 gab es bereits einmal eine Baueingabe zu einem Umbau im UG. Im Weitern haben 
wir die Darstellung der aktuellen Lüftungssituation aus 2023 beigefügt:  

 

 



Gebäudeanalyse Martin Felder SIA, Ingenieurbüro für zerstörungsfreie Prüfung                                                                                  5 

 

 

 

 



Gebäudeanalyse Martin Felder SIA, Ingenieurbüro für zerstörungsfreie Prüfung                                                                                  6 

Auf dem Dach ist bereits ZUL/FOL vorhanden, das Klimagerät und ein zusätzlich geplanter Pizzaofen 
sollen neu auf dem Dach platziert werden. Zum Pizzaofen wir zusätzlich eine ZUL/FOL benötigt, die 
Geräte sind noch nicht festgelegt. Die Umsetzung des Pizzaofeneinbaus soll erst im 2027 erfolgen. 

Für die Klimatisierung soll ein Rückkühler auf dem Dach platziert werden. Das Gerät ist im 
Lärmgutachten bereits berücksichtigt. Bei Änderung der Anlage oder des Standortes ist jedoch die 
Berechnung des Lärmgutachtens hinfällig. 

1.2 Empfindlichkeitsstufenzuordnung 

Das Objekt und die umliegenden Gebäude sind der Bau- und Gewerbezone zugeordnet, 
welche der Empfindlichkeitsstufe ESIII zugeordnet sind, siehe nachfolgenden GIS-
Planauszug (ÖREB_Kataster)0F0 F 0F

1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Quelle : https://maps.z.ch/  
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1.3 Geplante Anlage 

Der Anlagentyp wurde durch den Projektverfasser resp. durch den Haustechniker festgelegt. 

Da nur unzureichende Kenntnisse über die lärmemittierenden, ortfesten Anlagen zum 
Aussenbereich vorhanden sind (Lüftungen), haben wir versucht, die Lärmemissionen bzgl. 
der lärmemittierenden Komponenten abzuschätzen.  

Als Grundlage haben wir „Akustik für Gebäudetechnik-Ingenieure von Walter Lips zu Hilfe 
genommen. Danach kann anhand des Volumenstromes und der 
Gesamtschalldruckdifferenz abgeschätzt werden, wie hoch die Lärmemissionen sein 
werden. Es handelt sich dabei um nicht verifizierte Angaben, im Fall einer Geräte-
Ausschreibung dürfen die Geräte die unten aufgeführten max. Schallemissionen nicht 
überschritten werden. 

Lüftung Lärmemissionsquellen L1_L2 IST (Annahme) 

Lüftung Fumoir (Grundlage Lüftungsplan 06.10.2023_BB) 
-vorhandene, neue Lüftung ZUL/FOL; über Dach 
-Standort: Dach 
- Geräte typ: Monoblock Lüftung Typ Wolf CFL 10-WRG 
U 2970 U7min; L 480Watt, Pressung ZUL 270Pa ABL 295Pa 
Kanalanschluss 409mm*247mm 
Durchsatz Luftvolumen 720m3/h 
 
überschlägige Berechnung Schalleistung 
 
Annahme Axial-Ventilator 
Spezifischer Schalleistungspegel LWSM = 75.6+2 + LUSM (-34) = 43.6dB(A) 
 
Annahme Machzahlexponent γ = 5 
Annahme Gesamtdruckdifferenz ƿ = 100Pa 
Vol 720m3/h 

𝐿ௐସ ൌ  𝐿ௐௌெ ൅   10 ∗ lg𝑉ሶ ൅ 20 ∗ logΔƿ  
Lw4= 43.6+10lg720+20lg100 = 76.6dB 
 
Schalldämpfer Trox Hesco CFL-10 / 130*405*243mm 
Annahme EinfügungsdämpfungsmassL 14dB 

LW ZUL/FOL 3dB (zwei Emissionsquellen) 
 
LWA = 76.6-14+3= 63.6dB(A) 

 
Lüftung Lärmemissionsquelle L3 IST (Annahme) 

vorhandene, neue Lüftung AUL; über Dach 
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Lüftung Rest; Typ Ventilation unbekannt 
Kanal 350mm*297mm 
340m3/h 
 
Spezifischer Schalleistungspegel LWSM = 75.6+2 + LUSM (-34) = 43.6dB(A) 
 
Annahme Machzahlexponent γ = 5 
Annahme Gesamtdruckdifferenz ƿ = 60Pa 
Vol 340m3/h 

𝐿ௐସ ൌ  𝐿ௐௌெ ൅   10 ∗ lg𝑉ሶ ൅ 20 ∗ logΔƿ  
Lw4= 43.6+10lg340+20lg60 = 68.9dB 

 
Lüftung Pizzaofen L4 NEU (Annahme) 

Standortplanung: auf dem Dach 
Annahme Leistung unbekannt 
Durchsatz Luftvolumen Annahme überschlägig 400 m3/h (der definitive, notwendige 
Volumenstrom muss noch ermittelt werden) 
Gas-Pizzaofen; Backtemperatur 450–500 C  
 
Überschlägige Berechnung Schalleistung 
 
Annahme Axial-Ventilator 
Spezifischer Schalleistungspegel LWSM = 75.6+2 + LUSM (-34) = 43.6dB(A) 
 
Annahme Machzahlexponent γ = 5 
Annahme Gesamtdruckdifferenz ƿ = 100Pa 
Vol 400m3/h 

𝐿ௐସ ൌ  𝐿ௐௌெ ൅   10 ∗ lg𝑉ሶ ൅ 20 ∗ logΔƿ  
Lw4= 43.6+10lg400+20lg100 = 76.6dB 
 
Annahme EinfügungsdämpfungsmassL 14dB 
 
LWA = 74.0-14= 62.6dB(A) 

 

Klimagerät L5 NEU (Herstellerangaben) 

Standortplanung: auf dem Dach 
Haier Aussengerät Multisplit 4U75S2SR5FA 
(Grundlage Offerte Angebot AN-001262025) 

 
Kühlleistung: 7500 W Leistungsbereich kühlen: 2400-8700 W 
Heizleistung: 8600 W Leistungsbereich heizen: 3100-10700 W 
Leistungsaufnahme kühlen: 1700 W Leistungsaufnahme heizen: 1800 W 
Stromaufnahme kühlen: 7,4 A Stromaufnahme heizen: 7,8 A 
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Spannung: 230 V AC Absicherung: 16 A/T 
Breite: 890 mm Höhe: 700 mm Tiefe: 340 mm Gewicht: 61,0 kg 
Wirkungsgrad kühlen EER: 3,8 Wirkungsgrad heizen COP: 4,0 
Schalldruckpegel ( bei 1m Abstand ): 55 dB(A) 
Schallleistungspegel ( bei 1m Abstand ): 68 dB(A) 

 

Die Standorte der lärmemittierenden Anlagenteile haben auf dem Dach wir im Folgenden 
zusammengefasst 

    

 

 

L1_L2 

L3 

L4 L5 



 

ANHANG 

 

Gebäudeanalyse Martin Felder SIA, Ingenieurbüro für zerstörungsfreie Prüfung                                                                                           10 

1.3.1 Eigenlärmbeurteilung 

Die Beurteilung der lärmempfindlichen Räume wurde im vorliegenden Fall anhand der 
Fenstersituation vorgenommen.  

 

https://geo.stadt.sg.ch/3d/#id=200 

 

BP2 – Wohnen 

BP1 – Wohnen 

BP5 – Wohnen 

BP3 – Wohnen 

BP4 – Wohnen 



 

ANHANG 
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Nachbarschaftslärm 

In unmittelbarer Nähe gibt es diverse Objekte und Parzelle, welche beurteilungsrelevant sind und 
im Folgenden bzgl. der Erfüllung der Planungswerte nachgewiesen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BP7 – Wohnen 

BP6 – Wohnen 
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2. Allgemeines 

2.1 Grundlagen zur Beurteilung 

- Bundesgesetz über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG): 814.01 vom 7. Oktober 
1983 (Stand am 1. April 2025) 

- Lärmschutz-Verordnung (LSV) vom 15. Dezember 1986 (Stand am 1. Januar 2025) 

Quelle ;  https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19860372/index.html#a12  

- Vollzugshilfe für Industrie- und Gewerbeanlagen, 2016 

Quelle: https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/laerm/publikationen-
studien/publikationen/ermittlung-beurteilung-industrie-gewerbelaerm.html ; Stand 20.02.19 

- "Kommentar zum Umweltschutzgesetz", 2. Auflage 2004 (5 Ordner), inkl. gebundener 
Ergänzungsband 2011. Herausgeberin: Vereinigung für Umweltrecht, Zürich 2011 

- Lärmrechtliche Beurteilung von Heizungs- Lüftungs- Klima- und Kältegeräten", Herausgeber 
Cercle Bruit; Vollzugshilfe 6.20 

- DIN ISO 9613-2 Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil 2: Allgemeines 
Berechnungsverfahren (ISO 9613-2:1996)  

- Lärmschutznachweis für HLKK Anlagen, bei einfachen Situationen  

- VDI 2081 Blatt 1 - 2001-07; Geräuscherzeugung und Lärmminderung in Raumlufttechnischen 
Anlagen 

2.2 Lärmschutzverordnung 

 
Die Lärmemissionen neuer ortsfester Anlagen müssen so weit begrenzt werden, als dies technisch 
und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist und dass die von der Anlage erzeugten 
Lärmimmissionen die Planungswerte nicht überschreiten. Des Weiteren müssen die Vorsorgewerte 
in der Nacht eingehalten werden. 

2.3 Belastungsgrenzwerte 

Die Belastungsgrenzwerte sind abhängig von der Lärmempfindlichkeitsstufe. Massgebend ist die 
Lärmempfindlichkeitsstufe an den beurteilungsrelevanten Immissionsorten.  

 



 

ANHANG 
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Gemäss Anhang 6, Ziffer 2 der Eidgenössischen Lärmschutzverordnung (LSV) sind i.A. folgende 
Planungswerte bzw. Immissionsgrenzwerte zugelassen, bei nutzungsexternen Betriebsräumen 
darf ein Bonus von 5dB(A) berücksichtigt werden für ES II und III: 

 

    
Planungswert  
(PW) Lr [dB] 

Immissionsgrenzwerte   
(IGW)Lr [dB] 

 
Lärmempfindliche 
Räume 

 Tag Nacht Tag Nacht 
ES II 55 45 60 50 
ES III 60 50 65 55 
ES IV 65 55 70 60 

 
Dabei gilt: 
ES II: Zonen, in denen keine störenden Betriebe zugelassen sind, namentlich in Wohnzonen 
sowie Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen. 
 
ES III: Zonen, in denen mässig störende Betriebe zugelassen sind, namentlich in Wohn- und 
Gewerbezonen (Mischzonen) sowie Landwirtschaftszonen. 
 
ES IV: Zonen, in denen stark störende Betriebe zugelassen sind, namentlich Industriezonen 
 

2.4 Allgemeines zur Ermittlung der Belastungsgrenzwerte 

Der Teilbeurteilungspegel Lr,i wird für die durchschnittliche tägliche Dauer der Lärmphase i wie folgt 
berechnet: 

 

Lr,i = Leq,i + K1,i + K2,i + K3,i + 10 * log (ti/to) 

Dabei bedeuten: 

- Leq,i ist der A-bewerteter Mittelungspegel während der Lärmphase i; 

- K1,i Pegelkorrekturen für die Lärmphase i; 

- K2,i Pegelkorrekturen für die Lärmphase i; 

- K3,i Pegelkorrekturen für die Lärmphase i; 

- ti durchschnittliche tägliche Dauer der Lärmphase i in Minuten; 

- to = 720 Minuten. 

 

Lärmphasen sind Zeitabschnitte, in denen am Immissionsort ein nach Schallpegelhöhe sowie Ton- 
und Impulsgehalt einheitlicher Lärm einwirkt. Die Korrekturwerte werden wie folgt berücksichtigt, 
wobei wir im vorliegenden Fall die rot markierten Korrekturen vorgenommen haben. 



 

ANHANG 
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Die durchschnittliche tägliche Dauer (ti) der Lärmphase i wird aus ihrer jährlichen Dauer (Ti) und 
der Anzahl der jährlichen Betriebstage (B) wie folgt berechnet: 

ti = Ti/B 

Für neue oder geänderte Anlagen wird die durchschnittliche tägliche Dauer der Lärmphase i anhand 
von Prognosen über den zu erwartenden Betrieb bestimmt. 

Die Pegelkorrektur K1 beträgt: 

- für Lärm nach Ziffer 1 Absatz 1 Buchstaben a und b 5 

- für Lärm nach Ziffer 1 Absatz 1 Buchstabe c 0 

- für Lärm nach Ziffer 1 Absatz 1 Buchstabe d 0 am Tag, 5 in der Nacht 

- für Lärm nach Ziffer 1 Absatz 1 Buchstabe e 5 am Tag, 10 in der Nacht 

 

Die Pegelkorrektur K2 berücksichtigt die Hörbarkeit des Tongehalts des Lärms am Immissionsort 
und beträgt: 

- bei nicht hörbarem Tongehalt    0; 

- bei schwach hörbarem Tongehalt   2; 

- bei deutlich hörbarem Tongehalt   4; 

- bei stark hörbarem Tongehalt    6. 

 

Die Pegelkorrektur K3 berücksichtigt die Hörbarkeit des Impulsgehalts des Lärms am Immissionsort 
und beträgt: 

 

- bei nicht hörbarem Impulsgehalt    0; 

- bei schwach hörbarem Impulsgehalt   2; 

- bei deutlich hörbarem Impulsgehalt   4; 

- bei stark hörbarem Impulsgehalt    6. 

 

Der Beurteilungspegel Lr für Industrie- und Gewerbelärm und ähnliche Lärmarten wird, getrennt für 
den Tag (07 bis 19 Uhr) und die Nacht (19 bis 07 Uhr), aus der Teilbeurteilungspegeln Lr,i der 
einzelnen Lärmphasen wie folgt berechnet: 

 

Lr = 10 * log Σ 100,1 * Lr,i 



 

ANHANG 
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Im vorliegenden Fall wurden die rot markierten Korrekturen verwendet. 

2.5 Massgebender Empfangspunkt (Art. 39 LSV) 

 
 Grundlage (Art. 39 LSV) 
 
Gemäss der Lärmschutzverordnung LSV Art. 39 wird der Ort der Ermittlung für die Lärmbeurteilung 
wie folgt vorgenommen: 

 
- Bei Gebäuden werden die Lärmimmissionen in der Mitte der offenen Fenster 

lärmempfindlicher Räume ermittelt. Fluglärmimmissionen können auch in der Nähe 
der Gebäude ermittelt werden. 

- Im nicht überbauten Gebiet von Zonen mit erhöhtem Lärmschutzbedürfnis werden 
die Lärmimmissionen 1,5 m über dem Boden ermittelt. 

- In noch nicht überbauten Bauzonen werden die Lärmimmissionen dort ermittelt, wo 
nach dem Bau- und Planungsrecht Gebäude mit lärmempfindlichen Räumen erstellt 
werden dürfen. 

 

Die massgebenden Lärmbeurteilungspunkte wurden aufgrund der Lage, des Abstandes, der 
Emissionen, der Arbeitsgänge und der Topographie so ausgewählt, dass für die Beurteilungspegel 
Maximalwerte erwartet werden.  

Die einzelnen Beurteilungspunkte sind im folgenden Kapitel dargestellt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANHANG 
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3. LÄRMBEURTEILUNG 

3.1 Ausbreitungsmodell 

Auf Basis des kantonalen GIS-Katasters wurde das Modell in 3D erstellt, sodass keine 
geometrischen Ungenauigkeiten zu erwarten sind. Die Berechnungen wurden mit der Software 
CadnaA vorgenommen. 

 

 

 

Eine Zusammenstellung zu den Beurteilungsorten, sowie die Gesamtlärmkartierung ist im Anhang 
A2 bis A4 ersichtlich. 
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3.2 Stichprobenberechnung 

An Hand von Beurteilungspunkt Test-BP wurde eine Handrechnung zur Plausibilitätskontrolle 
vorgenommen. Die Handrechnungen weisen lediglich eine Abweichung von 0.1 auf, das ist 
hinreichend genau (Anhang A1).  

3.3 Projektbezogene Empfindlichkeitsstufenzuordnung 

Die Lärmempfindlichkeit kann dem aktuellen Zonenplan und der Bauzonenordnung entnommen 
werden:  

Kernzone => Empfindlichkeitsstufe ES III 

 

Auszug aus dem Zonenplan der Gemeinde St. Gallen:    

Quelle: https://www.oereb.ar.ch/ktar/map/40?y=2748172.00&x=1246958.00&scale=100000&rotation=0  

Folgende Planungswerte werden massgebend: 

    
 Planungswerte 

(PW) Lr [dB] 
Immissionsgrenzwerte  

(IGW)Lr [dB] 
 

Lärmempfin
dliche 
Räume 

  Tag Nacht Tag Nacht 

ES II  55 45 60 50 

ES III  60 50 65 55 

ES IV  65 55 70 60 



 

ANHANG 
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4. Lärmbeurteilung 

4.1 Beurteilung 

Im Folgenden haben wir tabellarisch die Beurteilungspunkte mit den entsprechenden 
Lärmimmissionen zusammengestellt. 

Lärmbeurteilung - Einzelpunktbeurteilung 

Bezeichnung  Bezeichnung  Beurteilungspegel Höhe    Planungswerte 
    Tag Nacht     Tag Nacht 
    (dBA) (dBA) (m)    (dBA) (dBA) 

BP1   Lämmlisbrunnenstrasse 12 44.2 49.2 686 a  60 50 
BP2   Lämmlisbrunnenstrasse 12 45 50 686 a  60 50 
BP3   Lämmlisbrunnenstrasse 12 41.5 46.5 685 a  60 50 
BP4   Lämmlisbrunnenstrasse 12 43.0 48.0 686.4 a  60 50 
BP5   Lämmlisbrunnenstrasse 12 39.9 44.9 685 a  60 50 

BP6 
Lämmlisbrunnenstrasse 9, 
Obere Büschenstrasse 10  33.5 38.5 17 r  60 50 

BP7 Linsebühlstrasse 16  37.2 42.2 14 r  65 50 
 

Für die umliegende Beurteilung haben wir eine Hausbeurteilung auf Basis der maximalen 
Lärmimmission/Gebäude vorgenommen. 

Lärmbeurteilung - Hausbeurteilung 

Bezeichnung 
  
  

Mittelungspegel Planungswerte 
Tag Nacht Tag Nacht 

(dBA) (dBA) (dBA) (dBA) 
WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS, Lämmlisbrunnenstrasse 9, Obere 
Büschenstrasse 10 35,5 40,5 60 50 
MEHRFAMILIENHAUS, Lämmlisbrunnenstrasse 7, Obere Büschenstrasse 
8 34,7 39,7 60 50 

MEHRFAMILIENHAUS MIT BAR, Obere Büschenstrasse 6 31,3 36,3 60 50 
WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS, Lämmlisbrunnenstrasse 3, Obere 
Büschenstrasse 4 30,2 35,2 60 50 

Linsebühlstrasse 23 32,5 37,5 60 50 
Linsebühlstrasse 23 32,1 37,1 60 50 
WOHN-U,GESCHÄFTSHAUS, Lämmlisbrunnenstrasse 22, 
Linsebühlstrasse 25a 31,9 36,9 60 50 

MEHRFAMILIENHAUS, Linsebühlstrasse 12 36,0 41,0 60 50 
MEHRFAMILIENHAUS, LAGER, Linsebühlstrasse 8 31,7 36,7 60 50 
SENIOREN-RESIDENZ, LÄDEN, GÄSTEHAUS, Harfenbergstrasse 2, 
Moosbruggstrasse 1, 3 21,2 26,2 60 50 

WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS, Linsebühlstrasse 16 36,0 41,0 60 50 
MEHRFAMILIENHAUS, Linsebühlstrasse 18 34,3 39,3 60 50 
WOHNHAUS, Linsebühlstrasse 14 34,4 39,3 60 50 
Linsebühlstrasse 9 33,8 38,8 60 50 
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Mit der Erfüllung der unten genannten Auflagen können an allen lärmempfindlichen Räumen die 
Planungswerte eingehalten werden. Voraussetzung ist, dass die hier rechnerisch ermittelten 
Lärmemissionen nicht höher liegen dürfen. Zum jetzigen Zeitpunkt stehen die Komponenten für die 
Lüftung teilweise noch nicht fest.  

4.2 Auflagen 

Es sind die von uns rechnerisch ermittelten Schallleistungen einzuhalten, das heisst, die 
Lärmemissionen je Komponente dürfen keinesfalls höher sein: 

Lüftung Lärmemissionsquellen L1_L2 IST Fumoir (Annahme 
max. zulässig LWA 63.6dB(A) 
Lüftung Lärmemissionsquelle L3 IST (Annahme) 
max. zulässig LWA 68.9dB 
Lüftung Pizzaofen L4 NEU (Annahme) 
max. zulässig LWA 62.6dB(A) 
Klimagerät L5 NEU (Herstellerangaben) 
max. zulässig LWA 68 dB(A) 

 

Damit die Planungswerte ohne Zeiteinschränkung eingehalten werden können, sind für sämtliche 
Lüftungsöffnungen auf dem Dach Schalldämpfer mit einem Einfügungsdämpfungsmass von  
mindestens  L 14dB einzuplanen. 

Bitte beachten Sie, dass wir nach bestem Wissen das Lärmgutachten erstellt haben. Die 
Nachweisführung beinhaltet ein gewisses Mass an rechnerische Unsicherheit, da die Komponenten 
zum Zeitpunkt der Erstellung des Gutachtens teilweise nicht feststanden. 

BP1 
BP2 

BP3 

BP4 

BP5 

BP6 

BP7 
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Technische Ausführungen vor Ort können zudem massgeblichen Einfluss auf den prognostizierten 
Lärm haben. Auf die Ausführungsarbeiten haben wir keinen Einfluss.  

Der Projektverfasser ist in der Verantwortung, sämtliche abweichenden Lärmemissionen uns 
durchzugeben und lärmrelevante Abänderungen zu benennen.  

Anderweitig kann nicht sichergestellt werden, dass die Planungswerte eingehalten werden können. 

 

Gebäudeanalyse Martin Felder SIA 

 

Martin Felder 

 

St. Gallen, den 02.02.2026 
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Anhang A1 – Handrechnung 

Handrechnung BP TEST (d30m) 

Handrechnung 

Beurteilungspegel Test BP   

l 30 m   

Q 2  front 

LW 75 dB Tag 

      

Nacht 37,5 dB   

        

Vergleich CadnaA   Abweichung 

Nacht 37,3 dB 0,2 

 

   

Auszug aus dem Berechnungsprogramm CadnaA: 

 

 

 

 

 

Zwischenfazit:  

Die Handrechnung stimmt mit L 0.2dB sehr gut mit der Handrechnung überein. 
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Anhang A3 – Lärmkartierung Niveau 689mNN; Tagsituation 
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Anhang A4 – Lärmkartierung Niveau 689mNN; Nachtsituation 
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Anhang A5 – Auszug Cadna Konfiguration 
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Anhang A6 – Planunterlagen   
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Anhang A7 – Datenblätter 
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Anhang A8 – Kataster_ÖREB 
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Anhang A9 – Baureglement 
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Anhang A10 – Offerten 
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Anhang A11 – Gerätekenndaten 

 

wolf_cfl_technische_dokumentation.pdf 
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Anhang A12 – Eingabekenndaten 

 

Bezeichnun
g  

ID  Schallleistung Lw  Lw / Li  Korrektur  Dämp
fung  

Einwirkzeit  K0  Richtw.  Höhe  Koordinaten  

    Tag  Nacht  Typ  Wert  Tag  Nacht    Tag  Nacht        X  Y  Z  
    (dBA)  (dBA)      dB(A)  dB(A)    (min)  (min)  (dB)    (m)    (m)  (m)  (m)  
L1_L2    56.6  61.6  Lw  63.6  7.0  12.0  14      0.0  Kamin 

(VDI 3733)  
687.70  a  2746528.42  1254444.61  687.70  

L3    61.9  66.9  Lw  68.9  7.0  12.0  14      0.0  Kamin 
(VDI 3733)  

687.70  a  2746525.11  1254446.39  687.70  

L4  Lüftung Pizza  69.6  74.6  Lw  76.6  7.0  12.0  14      3.0  Kamin 
(VDI 3733)  

688.10  a  2746526.81  1254445.57  688.10  

L5  Haier 
Aussengerät 
Multisplit 
4U75S2SR5FA  

75.0  80.0  Lw  68  7.0  12.0        0.0  (keine)  687.70  a  2746526.23  1254445.56  687.70  

 

 

 

 

 

 


